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 Wissenswertes ____________________________  
 

Leitfaden des UBA zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von Omnibussen 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat einen Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung für Kraftom-

nibusse zur Personenbeförderung der Fahrzeugklasse M3 gemäß StVZO veröffentlicht, der auf den Kriterien des 

Umweltzeichens Blauer Engel Omnibusse (DE-UZ 59b, Ausgabe Januar 2018) basiert. Die Empfehlungen des 

Leitfadens zielen auf Busse, die im innerstädtischen Nahverkehr eingesetzt werden, Eine Nutzung auch für Bus-

se für den Überland- und Fernverkehr ist nicht ausgeschlossen. Die beschriebenen Anforderungen gelten unab-

hängig vom Antriebssystem, sie sind auch für Elektrobusse und Busse mit Hybridantrieb vorgesehen. Der Leitfa-

den enthält alle wesentlichen Informationen und Empfehlungen für die Einbeziehung von Umweltaspekten in die 

Vergabe- und Vertragsunterlagen und beinhaltet im Anhang einen Anbieterfragebogen, der als Anlage zum Leis-

tungsverzeichnis gedacht ist. Bezüglich der umweltbezogenen Anforderungen ist damit lediglich ein entsprechen-

der Verweis im Leistungsverzeichnis erforderlich, um der vergaberechtlichen Vorgabe Rechnung zu tragen, den 

Auftragsgegenstand eindeutig und erschöpfend zu beschreiben. Den Leitfaden finden Sie hier. 

 

Leitfaden des UBA zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von Schreibgeräten und Stempeln 

Das Umweltbundesamt (UBA) hat einen neuen Leitfaden zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von 

Schreibgeräten und Stempeln veröffentlicht. Er erfasst alle Schreibgeräte in Stiftform, die beim Schreiben, Zeich-

nen, Malen und Markieren eingesetzt werden. Der Leitfaden enthält die wesentlichen Informationen und Empfeh-

lungen für die Einbeziehung von Umweltaspekten in die Vergabe- und Vertragsunterlagen. In Anhang des Leitfa-

dens findet sich ein Anbieterfragebogen, der als Anlage zum Leistungsverzeichnis gedacht ist und den öffentli-

chen Auftraggeber bei der Prüfung, ob die vom Bieter vorgelegten Nachweise adäquat, vollständig und zulässig 

sind, unterstützen soll. Der Leitfaden basiert auf den Kriterien des Umweltzeichens Blauer Engel für Schreibgerä-

te und Stempel (DE-UZ 200, Ausgabe Januar 2016). Den Leitfaden finden Sie hier. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089/51163173 

 

Kurier-, Express- und Paketdienste – Haftung für Sozialversicherungsbeiträge von Nachunternehmern 

Mit dem Paketboten-Schutz-Gesetz, das zum 23. November 2019 in Kraft getreten ist, werden Generalunterneh-

men mit in die Haftung für Sozialbeiträge genommen, die ihre Nachunternehmen nicht abführen. Generalunter-

nehmen sind insbesondere die großen Paketdienstleister. Der Gesetzgeber will mit dem Gesetz die illegale Be-

schäftigung und die Schwarzarbeit eindämmen. Das Gesetz betrifft Pakete mit einem Einzelgewicht von bis zu 32 

kg, soweit diese in Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t befördert werden, sowie 

die stationäre Bearbeitung von Paketen (sortieren für den weiteren Versand in Verteilzentren). 

 

Das Generalunternehmen kann sich auf zweierlei Weise von dieser gesamtschuldnerischen Haftung entlasten: 

Der Nachunternehmer legt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse bzw. der Berufsgenossen-

schaft vor oder der Nachunternehmer lässt sich ins amtliche Verzeichnis der Industrie- und Handelskammern 

eintragen, um damit seine Zuverlässigkeit dem Generalunternehmen gegenüber nachzuweisen. Das Verfahren 

der Präqualifizierung ist der Eintragung vorgeschaltet.  

Die Eintragung ins amtliche Verzeichnis erfolgt auf Antrag. Unternehmen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem 

Saarland stellen ihren Online-Antrag bei der Auftragsberatungsstelle Hessen (ABSt Hessen). Die 

Präqualifizierung sowie die Eintragung ins amtliche Verzeichnis sind entgelt- bzw. gebührenpflichtig. Die Kosten 

für den Erstantrag belaufen sich auf 215 Euro, für die Verlängerung auf 155 Euro. Zusätzlich erhebt die IHK eine 

jährliche Eintragungsgebühr von 65 Euro. Sobald der Antrag und die Bearbeitungskosten bei der ABSt Hessen 

eingegangen sind, erhält das Unternehmen die Liste der einzureichenden Nachweise und die benötigten Vordru-

cke. Das Unternehmen enthält mit der Eintragung ein Zertifikat, mit dem es die Eintragung gegenüber dem Gene-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-umweltfreundlichen-oeffentlichen-22
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/leitfaden-zur-umweltfreundlichen-oeffentlichen-23
mailto:muellers@abz-bayern.de
https://www.absthessen.de/hpqr-online-antrag.html
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ralunternehmen nachweisen kann. Die Eintragung ist ein Jahr gültig, danach muss sie unter Beibringung der 

aktuellen Nachweise wiederholt werden.  

 
Informationen zum amtlichen Verzeichnis finden Sie unter https://www.absthessen.de/hpqr-amtliches-
verzeichnis.html. 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Kathrin Buckesfeld, Kathrin.Buckesfeld@absthessen.de, 0611 974588-19 

 
 

 Recht ____________________________________  
 

Leistungsbeschreibung 

Sie soll allgemein verständlich und erschöpfend beschrieben sein – wer ist der objektive Empfänger? 

 

Sachverhalt: 

Ausgeschrieben waren Betonschutzwände als Schutzeinrichtungen an einer Bundesautobahn. Diese sind sys-

temoffen ausgeschrieben, wobei auf das Erfordernis einer "Schutzeinrichtung mit korrosionsgeschützter Beweh-

rung" hingewiesen wird. Hintergrund sind Erkenntnisse der Straßenbauverwaltungen über korrosionsbedingte 

Schäden an Ortbetonschutzwänden. Bieter B bot die Betonschutzwand in Ortbeton an, deren Bewehrung zum 

Zwecke des Korrosionsschutzes mit einer PE-ummantelten Stahllitze versehen wird, der Beigeladene Bieter A 

bot die Betonschutzwand aus Betonfertigteilelementen an. Nach Auffassung des B ist das Angebot des A auszu-

schließen, da die Betonfertigteile nicht über einen gesonderten Korrosionsschutz der Stahlbewehrung verfügen 

und deren system- bzw. fertigungsbedingter Korrosionsschutz durch die Betonüberdeckung nicht ausschrei-

bungskonform sei. 

 

Beschluss: 

Ohne Erfolg: Das OLG Frankfurt sieht den Ausschreibungstext als eindeutig an: Maßgeblich für das Verständnis 

der Vergabeunterlagen ist der objektive Empfängerhorizont des potenziellen Bieters. Dabei ist auf einen bran-

chenkundigen und mit der ausgeschriebenen Leistung durchschnittlich vertrauten Unternehmer abzustellen, der 

über das für die Angebotsabgabe notwendige Fachwissen verfügt und die Leistungsbeschreibung sorgfältig liest. 

Dem Wortlaut der Ausschreibung kommt dabei eine vergleichsweise große Bedeutung zu, wobei die speziellen 

Angaben in der betreffenden LV-Position in Verbindung mit den anderen Angaben im Leistungsverzeichnis und 

den anderen Vertragsunterlagen unter Einbeziehung der technischen Normen und des Stands der Technik als 

sinnvolles Ganzes auszulegen sind. Dem Fachmann muss danach bekannt sein, dass Schutzeinrichtungen in 

Ortbetonbauweise weitaus stärker korrosionsanfällig sind als solche aus Betonfertigteilen, die wegen ihres Her-

stellungsverfahrens viel weniger korrosionsanfällig sind und deshalb nach dem Stand der Technik ohne nochmals 

gesondert korrosionsgeschützte Bewehrung hergestellt werden. Für das Verständnis des fachkundigen Bieters 

muss insoweit auch auf die in jüngerer Vergangenheit gewonnenen baustofftechnischen Erkenntnisse und die 

daraus auf Auftraggeberseite und in den Fachgremien gezogenen Konsequenzen abgestellt werden.  

 

Praxistipp: 

In der Entscheidung wird darauf hingewiesen, dass sich ein Bieter unabhängig von der Verpflichtung des Auf-

traggebers, die Leistungsbeschreibung eindeutig und erschöpfend darzustellen, bei der Auslegung der Leis-

tungsbeschreibung immer fragen muss, was der Auftraggeber aus seiner Interessenlage heraus wirklich gewollt 

hat. Sofern er Zweifel hat, ob seine Auslegung der Leistungsbeschreibung tatsächlich den Willen der Vergabe-

stelle entspricht, trifft ihn gegebenenfalls die Verpflichtung, seine Zweifel durch Rückfragen zu klären. 

 

OLG Frankfurt, Beschluss. vom 5.11.2019 (Az.: 11 Verg 4/19) 

  

https://www.absthessen.de/hpqr-amtliches-verzeichnis.html
https://www.absthessen.de/hpqr-amtliches-verzeichnis.html
mailto:Kathrin.Buckesfeld@absthessen.de
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Vergabeverfahren ohne vorherige EU-Bekanntmachung 

Ein Vergabeverfahren ohne vorherige EU-Bekanntmachung darf nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen 

durchgeführt werden. Ein solches Verfahren ist ausnahmsweise nur dann erlaubt, wenn es wirklich keine Alterna-

tive gibt und eine künstliche Einschränkung des Wettbewerbs ausgeschlossen werden kann. 

 

Sachverhalt: 

Der öffentliche Auftraggeber hat am [...] 2019 einen bereits vergebenen Auftrag EU-weit bekannt gemacht. Er gab 

an, dass er am [...] 2019 den Auftrag zur Beschaffung einer Röntgenkleinwinkelstreuanlage an B vergeben habe. 

Diese SAXS-Anlage (Small Angle X-ray Scattering) soll im Bereich der [...]forschung des Auftraggebers einge-

setzt werden, um mithilfe von Röntgenstrahlen [...] zu analysieren. In der EU-Bekanntmachung hat der Auftrag-

geber unter Ziffer II.2.4 das beschaffte Gerät näher beschrieben. Dieses müsse u. a. über einen verfahrbaren 

Detektor verfügen, der den Umbau bei Wechsel des Probe-Detektor-Abstands obsolet mache, Streuvektoren < 

0,025 nm-1 auflösen können sowie über eine "zusätzliche WAXS Option" verfügen. Unter Ziffer IV.1.1 der EU-

Bekanntmachung führte der Auftraggeber näher aus, dass er den Auftrag ohne vorherige Bekanntmachung eines 

Aufrufs zum Wettbewerb vergeben habe, weil nur B in der Lage sei, den Beschaffungsbedarf zu erfüllen, da die 

Röntgenoptik und die Strahlstabilität von B patentiert seien. Nachdem A über die Internetseite "[...]" am 20. Au-

gust 2019 von der Auftragsvergabe an B Kenntnis erlangte, rügte sie am 21. August 2019, dass nicht nur B, son-

dern auch sie selber die betreffende Anlage hätte liefern können. 

 

Beschluss: 

Mit Erfolg! Der mit der B abgeschlossene Vertrag ist unwirksam. Die Kammer entscheidet, dass die Vorausset-

zungen des § 14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b) VgV (= Auftrag kann nur von einem Unternehmen erbracht werden, da aus 

technischen Gründen kein Wettbewerb besteht), kein Vergabeverfahren mit vorheriger EU-Bekanntmachung 

durchzuführen, nicht vorliegen. Solche Regelungen, die vom Grundsatz abweichen, offene oder nichtoffene, also 

wettbewerbliche Vergabeverfahren durchführen zu müssen, sind wegen ihrer negativen Auswirkungen auf den 

Wettbewerb grundsätzlich eng auszulegen. Dies gilt erst recht für den vollständigen Verzicht auf Vergabewettbe-

werb, wenn ein öffentlicher Auftraggeber seinen Vergabeentschluss vor Zuschlagserteilung trifft, also überhaupt 

nicht in den Wettbewerb mehrerer Bieter stellt, sondern mit nur einem einzigen Unternehmen verhandelt; Ver-

handlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung sollen daher "nur unter sehr außergewöhnlichen Umstän-

den" durchgeführt werden dürfen. Ein solches Verfahren ist nur dann erlaubt, "wenn es keine vernünftige Alterna-

tive oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung 

der Auftragsvergabeparameter ist". Diese Voraussetzungen müssen objektiv vorliegen und sind von demjenigen, 

der sich auf die Ausnahmevorschrift beruft, also vom öffentlichen Auftraggeber, darzulegen und zu beweisen. 

Nach Auffassung der Kammer hat der öffentliche Auftraggeber diesen Beweis nicht im erforderlichen Umfang 

erbracht. Insbesondere war seine Markterkundung im Vorfeld zu oberflächlich. Gespräche hat er nur mit dem 

beauftragten Unternehmen geführt. 

 

Praxistipp: 

Ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung darf nur unter "sehr außergewöhnlichen Umständen" 

durchgeführt werden. Ein solches Verfahren ist nur dann erlaubt, "wenn es keine vernünftige Alternative oder 

Ersatzlösung gibt“ und „der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auf-

tragsvergabeparameter ist". Die Anforderungen an den Umfang der von einem öffentlichen Auftraggeber in die-

sem Zusammenhang anzustellenden Ermittlungen, bevor er ausnahmsweise auf ein wettbewerbliches Vergabe-

verfahren verzichten darf, sind hoch. Im Rahmen einer Markterkundung sind "ernsthafte Nachforschungen auf 

europäischer Ebene", Diskussionen mit anderen öffentlichen Auftraggebern über deren Erfahrungen mit dem 

Beschaffungsgegenstand sowie Internetrecherchen durchzuführen, um einen vollständigen Wettbewerbsverzicht 

ausreichend zu begründen. 

 

VK Bund, Beschluss vom 23.10.2019 (Az.: VK 1-75/19) 
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Ihre Ansprechpartnerin: 

Eva Waitzendorfer-Braun, ABSt Hessen e.V., info@absthessen.de, Tel.: 0611 974588-0 

 

 

 

 International ______________________________  
 

Aus der EU 

International Public Procurement Initiative: EU-Kommission präsentiert umfassende Datenbank 

Die EU-Kommission hat die International Public Procurement Initiative (IPPI) vorgestellt. Diese weltweit erste um-

fassende Datenbank beinhaltet Informationen zur internationalen Auftragsvergabe und zu Hemmnissen für Unter-

nehmen aus der EU. Sie umfasst neun wichtige EU-Handelspartner (Australien, Brasilien, Kanada, China, Indien, 

Indonesien, Neuseeland, Thailand und die Vereinigten Staaten). In der Datenbank finden sich Informationen zu 

fast 40 Millionen öffentlichen Aufträgen. Dabei wurden 364 Hemmnisse in den neun Beschaffungsmärkten identifi-

ziert. Mit der Initiative soll ein Beitrag zur Erleichterung des Zugangs zu den weltweiten Beschaffungsmärkten für 

europäische Unternehmen geleistet werden. Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2082&cookies=disabled 

 

EU-Online-Portal unterstützt Unternehmen bei verantwortungsvoller Beschaffung von Rohstoffen 

Mit dem Online-Portal „Due Diligence Ready!“ der EU-Kommission soll die verantwortungsvolle Beschaffung von 

Metallen und Mineralien, die vorwiegend aus Konflikt- und Risikogebieten stammen, gestärkt werden. Die in meh-

reren Sprachen (auch in Deutsch) vom Portal zur Verfügung gestellten Informationen sollen Unternehmen dabei 

unterstützen, sich bei der Beschaffung von Metallen und Mineralien besser über deren Herkunft zu informieren. Es 

ist in erster Linie auf kleine und mittlere Unternehmen ausgerichtet, kann jedoch von allen Unternehmen, deren 

Lieferketten Minerale und Metalle umfassen, genutzt werden. Über die Beschaffung des Privatsektors hinaus sind 

die Informationen sicher auch für Unternehmensbeschaffungen, die im Kontext öffentlicher Beschaffungen erfol-

gen, von Interesse. Das Portal schafft Transparenz und leistet in der Sparte Minerale und Metalle einen wichtigen 

Beitrag, um auf wachsende Sensibilisierung und Nachfrage im Zusammenhang mit nachhaltigen Produkten und 

Dienstleistungen zu reagieren. Dies vor dem Hintergrund, dass mineralische Bodenschätze häufig in Konflikt- oder 

Hochrisikogebieten abgebaut werden und dadurch häufig die Fortsetzung von gewaltsamen Auseinandersetzun-

gen und Menschenrechtsverletzungen begünstigt wird. 

Das Portal unterstützt damit die Unternehmen auch bei der Einhaltung der Regelungen der EU-Verordnung zur 

verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralen, die sicherstellen soll, dass die von der europäischen Industrie 

verwendeten Minerale auf eine verantwortungsvolle Art und Weise beschafft werden und die Gewinne nicht in die 

Hände von Rebellengruppen fallen oder zu Konflikten und Terror beitragen. Zum Portal gelangen Sie hier. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089/51163173 

 

  

mailto:info@absthessen.de
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2082&cookies=disabled
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2082&cookies=disabled
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_de
mailto:muellers@abz-bayern.de
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 Aus den Bundesländern ____________________  
 

Bayern: Gleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei der Vergabe öffentlicher Aufträge („Equal Pay") 

Im Vergaberecht besteht die Verpflichtung, dass Unternehmen bei der Durchführung öffentlicher Aufträge alle 

gesetzlichen Vorgaben einzuhalten haben (vgl. insbesondere § 128 Abs. 1 GWB). Von dieser Verpflichtung er-

fasst sind auch arbeitsrechtliche Vorschriften. Erhebliche Verstößen gegen diese Regelung können zur Kündi-

gung des bestehenden Auftrag durch den öffentliche Auftraggeber und zu Ausschluss des Unternehmens von 

künftigen Vergaben führen (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 GWB). In diesem Zusammenhang hat das Bayerische 

Staatsministeriums des Inneren, für Sport und Integration (BayStMI) mit Rundschreiben vom 06.12.2019 die 

kommunalen Auftraggeber auf die Verpflichtung zur gleichen Bezahlung für Frauen und Männer nach dem Ge-

setz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz – 

EntgTranspG) und dem Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hingewiesen. 

 

Um die Verpflichtung zur gleichen Bezahlung von Männern und Frauen auch im Verhältnis zwischen Auftragge-

ber und Auftragnehmer ausdrücklich zu verankern und auch auf die Verpflichtungen zur Gewährung der Mindest-

bedingungen einschließlich des Mindestentgelts aus dem Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmerentsendege-

setz hinzuweisen, empfiehlt das BayStMI den kommunalen Auftraggebern, die Aufnahme einer klarstellenden 

Verpflichtungsklausel in die Vergabeunterlagen, analog der hierzu vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-

entwicklung und Energie für die staatlichen Auftraggeber empfohlenen Klausel. Davon nicht erfasst sind Baga-

tellaufträge (Aufträge bis zur Grenze des Direktauftrags). Den Wortlaut des Rundschreibens und der Klausel fin-

den Sie unter folgenden Link: https://www.stmi.bayern.de/kub/kommunale_vergaben/index.php 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, muellers@abz-bayern.de, Tel.: 089/51163173 

 

Niedersachsen: Änderung des Tariftreue- und Vergabegesetzes 

Das vom Landtag verabschiedete Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes 

(NTVergG) wird zum 1. Januar 2020 in Kraft treten und unter anderem die Vorschriften der Unterschwellenverga-

beordnung (UVgO) zur Anwendung bringen. Eine wichtige Neuerung ist nunmehr die Einführung der Unter-

schwellenvergabeverordnung (UVgO), mit der das NTVerG an das geltende Bundesrecht angepasst wird. Auch 

Teil A der aktuellen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A 2019) wird mit dem Gesetz zur 

Anwendung gebracht. Die UVgO regelt das Vergabeverfahren von öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträ-

gen unterhalb der EU-Schwellenwerte. Hinsichtlich der von der UVgO vorgeschriebenen Nutzung elektronischer 

Mittel gilt für Vergaben, die vor dem 30. Juni 2020 begonnen haben, eine Übergangsvorschrift. Für diese Verfah-

ren legt der Auftraggeber fest, wie die Unternehmen ihre Teilnahmeanträge und Angebote einzureichen haben. 

Weiterhin wird der Eingangsschwellenwert des NTVerG von derzeit 10.000 auf 20.000 Euro erhöht. Zuwen-

dungsempfänger unterhalb der EU-Schwellenwerte – wie z. B. Sportvereine – werden aus dem Anwendungsbe-

reich herausgenommen. Schließlich wird eine Informations- und Wartepflicht gegenüber Unternehmen, deren 

Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, eingeführt. Link: Servicestelle zum NTVergG (dort finden sich auch 

Lesefassungen des aktuellen und des ab 01.01.2020 geltenden Gesetzes): 

https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/servicestelle_zum_niedersachsischen_ta

riftreue_und_vergabegesetz_ntvergg/servicestelle-zum-niedersaechsischen-tariftreue-und-vergabegesetz-

ntvergg-120418.html 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Arnd Helfer, Oldenburgische IHK, arnd.helfer@oldenburg.ihk.de 

  

https://www.stmi.bayern.de/kub/kommunale_vergaben/index.php
mailto:muellers@abz-bayern.de
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/servicestelle_zum_niedersachsischen_tariftreue_und_vergabegesetz_ntvergg/servicestelle-zum-niedersaechsischen-tariftreue-und-vergabegesetz-ntvergg-120418.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/servicestelle_zum_niedersachsischen_tariftreue_und_vergabegesetz_ntvergg/servicestelle-zum-niedersaechsischen-tariftreue-und-vergabegesetz-ntvergg-120418.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/servicestelle_zum_niedersachsischen_tariftreue_und_vergabegesetz_ntvergg/servicestelle-zum-niedersaechsischen-tariftreue-und-vergabegesetz-ntvergg-120418.html
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/servicestelle_zum_niedersachsischen_tariftreue_und_vergabegesetz_ntvergg/servicestelle-zum-niedersaechsischen-tariftreue-und-vergabegesetz-ntvergg-120418.html
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Thüringen: Einführung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 

Zum 1. Dezember 2019 gilt auch in Thüringen die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte, die sogenannte Unterschwellenvergabeordnung 

(UVgO). Damit ist die VOL/A nicht mehr anwendbar. Mit der UVgO wird auch die eVergabe im Unterschwellenbe-

reich ab dem 01.01.2020 verbindlich. Damit ist die Bekanntmachung eines öffentlichen Auftrags in elektronischer 

Form auf der zentralen Landesvergabeplattform Thüringen und dem Portal www.bund.de für staatliche Auftrag-

geber verpflichtend. Für kommunale und sonstige Auftraggeber im Sinne des § 2 ThürVgG besteht weiterhin die 

Option, ihre Vergaben auf der Landesvergabeplattform oder im Thüringer Staatsanzeiger zu veröffentlichen. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Markus Heyn, markus.heyn@erfurt.ihk.de 

 

 

 

 Veranstaltungen ___________________________  
 

13. Februar 2020: Vergaberecht für Einsteiger: Anfängerkurs für Auftraggeber und Bieter ohne Vorkennt-

nisse  

 
Das Seminar richtet sich an diejenigen, die bislang noch keine Erfahrung im Vergaberecht gesammelt haben und 
die Struktur und Grundsätze des Vergaberechts kennenlernen und begreifen wollen. Das Beschaffungswesen ist 
ein Milliardenmarkt, über dessen strenge Vergaberegelungen ein akquirierendes Unter-nehmen Kenntnisse besit-
zen muss, wenn es erfolgreich Aufträge erlangen will. Für den öffentlichen Auftraggeber entscheidet ein rechts-
konformer Verfahrensablauf darüber, ob Bauleistungen, der Kauf von Gütern oder die Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung wirtschaftlich beschafft werden und zeitnah zur Verfügung stehen.  
Das Seminar vermittelt die wichtigsten Regelungen für alle Beteiligten im Vergabeverfahren. Sie erhalten prakti-
sche Hinweise, wie Sie als Auftraggeber ein Vergabeverfahren fehlerfrei vorbereiten und durchführen. Als Unter-
nehmen oder Büro erfahren Sie, was als Bewerber oder Bieter bei einer öffentlichen Auftragsvergabe zu beachten 
ist. Es geht darum, Kardinalfehler zu erkennen, die die Auftragsvergabe verzögern oder einen Bieter vom Wettbe-
werb ausschließen könnte und dies auf beiden Seiten des Verfahrens zu vermeiden. Anhand aktueller und praxis-
naher Beispiele aus der Rechtsprechung werden die vergaberechtlichen Grundlagen anschaulich erläutert. Das 
Seminar lässt den Teilnehmern viel Raum für Ihre Fragen und einen gemeinsamen Dialog.  

Erörtert werden wichtige Regelungen, die bei großen Auftragswerten nach EU-Vergaberecht sowie bei kleineren 

Auftragswerten nach nationalem bzw. hessischem Vergaberecht einzuhalten sind. Dabei werden Unterschiede 

bei den Verfahrensvorschriften hervorgehoben, die sich bei der Vergabe von Bauleistungen, Liefer- und Dienst-

leistungen ergeben. Für Zuwendungsnehmer wird auch auf Unterschiede zwischen dem Hessischen Vergabe-

recht und der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) eingegangen. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin: 13. Februar 2020, 10:30 - 15:30 Uhr 

Ort:  Industrie- und Handelskammer Darmstadt Rhein-Main-Neckar, Darmstadt 

Referentin:  Syndikusrechtsanwältin Eva Waitzendorfer-Braun, Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

  

https://www.service.bund.de/Content/DE/Home/homepage_node.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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18. Februar und 12. März 2020: Vertiefungsseminar Vergaberecht: Praxisrelevante Themen der aktuellen 

Rechtsprechung  

Dieses Seminar ist für Teilnehmer mit mindestens einem Jahr Praxiserfahrung bei Ausschreibungen zu empfeh-

len und geht auf die Vergabe und Angebotserstellung aller Arten von Leistungen ein. Es hat den Anspruch, den 

Beteiligten vertiefende Kenntnisse, die über die Grundkenntnisse eines Vergabeverfahrens hinausgehen, anhand 

aktueller Entscheidungen der Vergabekammern und Gerichte zu vermitteln. Durch die selektive Themenauswahl 

kann ausführlicher auf typische Praxisprobleme eingegangen werden. Intensiv werden die Voraussetzungen ei-

ner rechtsfehlerfreien Durchführung eines Vergabeverfahrens, insbesondere bei elektronischer Durchführung 

erläutert. Bieter und Auftraggeber lernen, die zulässigen und zu empfehlenden Kommunikationsmöglichkeiten 

sicher zu beherrschen. Auftraggeber erfahren, welche Kardinalfehler im Verfahren unbedingt zu vermeiden sind 

und wie sie Fehler korrigieren können, um die zügige Fortsetzung des Verfahrens nicht zu gefährden. Den Bie-

tern werden Strategien erläutert, wie sie alle notwendigen Informationen zur Angebotsabgabe erhalten und sie 

einen Angebotsausschluss vermeiden. Ein weiterer Schwerpunkt befasst sich auch mit den neuen Spielräumen, 

die das Vergaberecht Auftraggebern und Auftragnehmern inzwischen bietet, um Nachträge rechtskonform „ohne 

Vergabeverfahren“ zu beauftragen oder auch Direktvergaben durchzuführen. Im Seminar werden unterschiedli-

che Regelungsinhalte, die bei Bau- bzw. Dienst- und Lieferleistungen immer noch bestehen, ausführlich darge-

legt. Gleiches gilt für inhaltliche Abweichungen des EU-Verfahrensrechts und der UVgO zum nationalen oder 

auch hessischen Vergaberecht. Bringen Sie Ihre Praxiserfahrungen und -probleme in die Diskussion ein. Das 

Seminar strebt einen Austausch zu allen angesprochenen Fragen zwischen Unternehmen, Auftraggebern und 

Referenten an. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

Termin 1: 18. Februar 2020, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort:  Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg, Kassel 

 

Termin 2: 12. März 2020, 10:30 - 16:30 Uhr 

Ort:  Industrie- und Handelskammer Limburg 

 

 

Referenten: Syndikusanwältin Brigitta Trutzel, Geschäftsführerin ABSt Hessen, Wiesbaden 

   Dr. Peter Braun, Partner Dentons, Frankfurt 

Teilnahmeentgelt: 175,00 € für Mitgliedsunternehmen/Büros/Vergabestellen 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

03. März 2020: Einführungsseminar zur elektronischen Vergabe mit der eHAD 

Dieses Seminar wendet sich an öffentliche Auftraggeber in Hessen und Planungsbüros, die im Auftrag öffentli-

cher Auftraggeber in Hessen Vergabeverfahren durchführen und bisher die HAD-Erfassungssoftware genutzt 

haben. In dieser Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, die elektronische Vergabe der eHAD und die einge-

setzte Software, den AI VERGABEMANAGER, kennenzulernen und die grundlegende Anwendung zu erlernen. 

 
Anhand von Beispielen in der eHAD-Testumgebung werden Ihnen ein bis zwei vollständige elektroni-sche Verga-

beprozesse (VgV /VOB) von der Erfassung bis hin zur Zuschlagserteilung und Archivierung vorgeführt und erläu-

tert. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Besonderheiten in der Durchführung von Beschränkten Ausschreibun-

gen/Freihändigen Vergaben mit dem AI VERGABEMANAGER. 

 

Unter http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html können Sie sich direkt online anmelden. 

 

http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
http://www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
file:///C:/Users/eva.braun/AppData/Local/Temp/$$dv$$/www.absthessen.de/seminare-anmeldung.html
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Termin:   03. März 2020, 10:00 – ca. 16.00 Uhr 

Ort:    Auftragsberatungsstelle Hessen e.V., Wiesbaden 

Referentin:   Doris Stiehl, Informatikerin B. Sc., Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. 

Teilnahmeentgelt:  100 € 

 

 

 

Impressum  _______________  
 

Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.  

Bierstadter Str. 9 

65189 Wiesbaden  

Telefon:  0611 974588-0 

Fax:        0611 974588-20 

E-Mail:    info@absthessen.de  

Internet: www.absthessen.de 
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Aufsichtsgremium 

Vorstand der Auftragsberatungsstelle Hessen e.V. (ABSt Hessen)  
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bayern.de  
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http://www.absthessen.de/
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